
2.11 Rheinland-Pfalz 

Verfassung für Rheinland-Pfalz 
Vom 18.05.1947 (VOBl. RLP, S. 209), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.2010 

(GVBl. RLP 2005, S. 547) 

Vorspruch 

Im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott, dem Urgrund des Rechts und Schöpfer aller menschli-
chen Gemeinschaft, von dem Willen beseelt, die Freiheit und Würde des Menschen zu sichern, das 
Gemeinschaftsleben nach dem Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit zu ordnen, den wirtschaftlichen 
Fortschritt aller zu fördern und ein neues demokratisches Deutschland als lebendiges Glied der Völ-
kergemeinschaft zu formen, hat sich das Volk von Rheinland-Pfalz diese Verfassung gegeben:  

Erster Hauptteil   Grundrechte und Grundpflichten  

I. Abschnitt: Die Einzelperson 

1.   Freiheitsrechte 

Artikel 4 

Die Ehre des Menschen steht unter dem Schutz des Staates. Beleidigungen, die sich gegen einzelne 
Personen oder Gruppen wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer Rasse, einer religiösen, weltanschaulichen 
oder anerkannten politischen Gemeinschaft richten, sollen durch öffentliche Klage verfolgt werden. 

Artikel 8 

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und der Überzeugung ist gewährleistet. 

(2) Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte werden durch die Ausübung der Religionsfreiheit 
weder bedingt noch beschränkt. 

(3) Die Teilnahme an Handlungen, Feierlichkeiten oder Übungen von Religions- und Weltan-
schauungsgemeinschaften darf weder erzwungen noch verhindert werden. Die Benutzung einer religi-
ösen Eidesformel steht jedem frei. 

Artikel 13 

(1) Jedermann hat das Recht, zu Zwecken, die der Verfassung oder den Gesetzen nicht zuwiderlaufen, 
Vereine oder Gesellschaften zu bilden.  

(2) Der Erwerb der Rechtsfähigkeit darf einem Verein nicht deshalb versagt werden, weil er einen 
politischen, religiösen oder weltanschaulichen Zweck verfolgt.  

2.   Gleichheitsrechte 

Artikel 19 

Alle Deutschen, ohne Unterschied der Rasse, des Religionsbekenntnisses, der Parteizugehörigkeit oder 
des Geschlechtes, sind nach Maßgabe der Gesetze und entsprechend ihrer Befähigung und ihrer Leis-
tungen zu den öffentlichen Ämtern zugelassen, sofern sie die Gewähr dafür bieten, ihr Amt nach den 
Vorschriften und im Geiste der Verfassung zu führen. 



II. Abschnitt: Ehe und Familie 

Artikel 23 

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. 

(2) Besondere Fürsorge wird Familien mit Kindern, Müttern und Alleinerziehenden sowie Familien 
mit zu pflegenden Angehörigen zuteil.  

(3) Das Recht der Kirchen und Religionsgemeinschaften, die religiösen Verpflichtungen bezüglich der 
Ehe mit verbindlicher Wirkung für ihre Mitglieder selbständig zu regeln, bleibt unberührt." 

Artikel 26 

In den Angelegenheiten der Pflege und Förderung der Familie und der Erziehung der Jugend ist die 
Mitwirkung der Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und Verbände der freien 
Wohlfahrtspflege nach Maßgabe der Gesetze gewährleistet.  

III. Abschnitt: Schule, Bildung und Kulturpflege 

Artikel 28 

Der Ausbildung der Jugend dienen öffentliche und private Schulen. Bei Einrichtung öffentlicher Schu-
len wirken Land und Gemeinden zusammen. Auch die Kirchen und Religionsgemeinschaften werden 
als Bildungsträger anerkannt. 

Artikel 29 

Die öffentlichen Grund-, Haupt- und Sonderschulen sind christliche Gemeinschaftsschulen. 

Artikel 30 

(1) Privatschulen als Ersatz für öffentliche Schulen, einschließlich der Hochschulen, können mit staat-
licher Genehmigung errichtet und betrieben werden. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Pri-
vatschulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer 
Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und die wirtschaftliche und rechtliche 
Stellung der Lehrkräfte genügend gesichert ist. Lehrer an Privatschulen unterliegen auch der Bestim-
mung des Artikels 36. 

(2) Eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern ist untersagt. 

(3) Privatschulen als Ersatz für öffentliche Schulen erhalten auf Antrag angemessene öffentliche Fi-
nanzhilfe. Das Nähere über Voraussetzungen und die Höhe der öffentlichen Finanzhilfe regelt ein 
Gesetz. 

Artikel 33 

Die Schule hat die Jugend zur Gottesfurcht und Nächstenliebe, Achtung und Duldsamkeit, Rechtlich-
keit und Wahrhaftigkeit, zur Liebe zu Volk und Heimat, zum Verantwortungsbewußtsein für Natur 
und Umwelt, zu sittlicher Haltung und beruflicher Tüchtigkeit und in freier, demokratischer Gesin-
nung im Geiste der Völkerversöhnung zu erziehen. 

 



Artikel 34 

Der Religionsunterricht ist an allen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Privatschulen orden-
tliches Lehrfach. Er wird erteilt im Auftrag und in Übereinstimmung mit den Lehren und Satzungen 
der betreffenden Kirche oder Religionsgemeinschaft. Lehrplan und Lehrbücher für den Religionsun-
terricht sind im Einvernehmen mit der betreffenden Kirche oder Religionsgemeinschaft zu bestimmen. 
Kein Lehrer kann gezwungen oder daran gehindert werden, Religionsunterricht zu erteilen. Zur Ertei-
lung des Religionsunterrichtes bedürfen die Lehrer der Bevollmächtigung durch die Kirchen oder Re-
ligionsgemeinschaften. Die Kirchen und Religionsgemeinschaften haben das Recht, im Benehmen mit 
der staatlichen Aufsichtsbehörde den Religionsunterricht zu beaufsichtigen und Einsicht in seine Ertei-
lung zu nehmen. 

Artikel 35 

(1) Die Teilnahme am Religionsunterricht kann durch die Willenserklärung der Eltern oder der Ju-
gendlichen nach Maßgabe des Gesetzes abgelehnt werden. 

(2) Für Jugendliche, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, ist ein Unterricht über die allgemein 
anerkannten Grundsätze des natürlichen Sittengesetzes zu erteilen. 

Artikel 37 

Das Volksbildungswesen einschließlich der Volksbüchereien und Volkshochschulen soll von Staat 
und Gemeinden gefördert werden. Die Errichtung privater oder kirchlicher Volksbildungseinrichtun-
gen ist gestattet. 

IV. Abschnitt: Kirchen und Religionsgemeinschaften  

Artikel 41 

(1) Die Kirchen sind anerkannte Einrichtungen für die Wahrung und Festigung der religiösen und 
sittlichen Grundlagen des menschlichen Lebens. Die Freiheit, Religionsgemeinschaften zu bilden, 
Religionsgemeinschaften zusammenzuschließen und sich zu öffentlichen gottesdienstlichen Handlun-
gen zu vereinigen, ist gewährleistet.  

(2) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften haben das Recht, sich ungehindert zu entfalten. Sie sind 
von staatlicher Bevormundung frei und ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten selbständig. Sie 
verleihen ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinden. Die Kirchen und 
Religionsgemeinschaften genießen in ihrem Verkehr mit den Gläubigen volle Freiheit. Hirtenbriefe, 
Verordnungen, Anweisungen, Amtsblätter und sonstige die geistliche Leitung der Gläubigen betref-
fende Verfügungen können ungehindert veröffentlicht und zur Kenntnis der Gläubigen gebracht wer-
den.  

(3) Die für alle geltenden verfassungsmäßigen Pflichten bleiben unberührt.  

Artikel 42 

Die Kirchen und Religionsgemeinschaften haben das Recht, zur Ausbildung ihrer Geistlichen und 
Religionsdiener eigene Hochschulen, Seminarien und Konvikte zu errichten und zu unterhalten. Die 
Leitung und Verwaltung, der Lehrbetrieb und die Beaufsichtigung dieser Lehranstalten ist selbständi-
ge Angelegenheit der Kirchen und Religionsgemeinschaften.  

Artikel 43 



(1) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den Vorschriften des 
allgemeinen Rechts.  

(2) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie ihre Einrichtungen bleiben Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, soweit sie es bisher waren; anderen Religionsgemeinschaften sowie künftigen 
Stiftungen sind auf ihren Antrag die gleichen Eigenschaften zu verleihen, wenn sie durch ihre Satzun-
gen und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. Schließen sich mehrere öffentlich-
rechtliche Religionsgemeinschaften zu einem Verband zusammen, so ist auch dieser Körperschaft des 
öffentlichen Rechts.  

(3) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften, die öffentlich-rechtliche Körperschaften sind, dürfen 
auf Grund der ordentlichen Steuerlisten Steuern erheben.  

(4) Gesellschaften, die sich die Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen und deren Bestre-
bungen dem Gesetz nicht widersprechen, genießen die gleichen Rechte.  

Artikel 44 

Das Eigentum und andere Rechte der Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie 
ihrer Einrichtungen an ihrem für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Vermö-
gen werden gewährleistet.  

Artikel 45 

Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden bisherigen Leistungen des Staates, 
der politischen Gemeinden und Gemeindeverbände an die Kirchen und sonstigen Religionsgemein-
schaften sowie an ihre Anstalten, Stiftungen, Vermögensmassen und Vereinigungen bleiben aufrecht-
erhalten.  

Artikel 46 

Die von den Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften oder ihren Organisationen un-
terhaltenen sozialen Einrichtungen und Schulen werden als gemeinnützig anerkannt.  

Artikel 47 

Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage sind als Tage der religiösen Erbauung, seelischen 
Erhebung und Arbeitsruhe gesetzlich geschützt.  

Artikel 48 

(1) In Krankenhäusern, Strafanstalten und sonstigen öffentlichen Anstalten und Einrichtungen ist den 
Kirchen und Religionsgemeinschaften Gelegenheit zur Vornahme von Gottesdiensten und Ausübung 
der geordneten Seelsorge zu geben.  

(2) Für die entsprechenden Voraussetzungen ist Sorge zu tragen.  

VI. Abschnitt: Die Wirtschafts- und Sozialordnung 

Artikel 57 

(1) (...) Sonntage und gesetzliche Feiertage sind arbeitsfrei. (...) 

(...) 



 

Zweiter Hauptteil   Aufbau und Aufgaben des Staates 

II. Abschnitt: Organe des Volkswillens 

1.   Der Landtag 

Artikel 96 

(1) Wer sich um einen Sitz im Landtag bewirbt, hat Anspruch auf den zur Vorbereitung seiner Wahl 
erforderlichen Urlaub. Niemand darf gehindert werden, das Amt eines Abgeordneten zu übernehmen 
und auszuüben. Eine Kündigung oder Entlassung aus diesem Grunde ist unzulässig. 

(2) Auf Geistliche und Ordensleute finden diese Bestimmungen keine Anwendung. 

2.   Die Landesregierung 

Artikel 100 

(1) Der Ministerpräsident und die Minister leisten bei ihrem Amtsantritt vor dem Landtag folgenden 
Eid: "Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, dass ich mein Amt unparteiisch, 
getreu der Verfassung und den Gesetzen zum Wohl des Volkes führen werde, so wahr mir Gott helfe."  

(2) Die Vorschrift des Artikels 8 Abs. 3 Satz 2 bleibt unberührt.  

VIII. Abschnitt: Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Artikel 139 

(1) Allen natürlichen und juristischen Personen einschließlich der Kirchen, Religionsgemeinschaften 
und Gewerkschaften sowie ihrer Anstalten, Stiftungen, Vermögensmassen und Vereinigungen sind auf 
Antrag jene Vermögensstücke zurückzugeben, die ihnen durch Maßnahmen des Staates oder der Nati-
onalsozialistischen Partei oder ihrer Hilfsorganisationen in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 
1945 aus politischen Gründen entzogen worden sind.  

(...) 

 


